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4) Wort teilweise zerstört; sinngemäss ergänzt
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[1612 v. April 5.]

VERGLEICH BEZÜGLICH DER GEMEINSAMEN BENÜTZUNG DER KIRCHE ST.
NIKLAUS IN FRAUENFELD DURCH DIE NEUGL. UND KATH. BÜRGER
DASELBST [AUSGEHANDELT ZWISCHEN DEN V MITREG. KATH. ORTEN
UND ZÜRICH]

s. Zurlaubiana AH 2/221

"Dise Abgeschrifft ist und hab Jch sie abgeschrieben am donnerstag

den [5. April/]26. tag Mertzen Anno 1612. Von der gschrifft, welche

Herren Stattschreibers [Konrad III.] Zur Lauben von Zug, eigene hand

gewesen ist2, und er selbst Persohnlich in der Sach gehandelt hat,

auch volgende Herren3 mit Jhren Handen underschriben, und Persohn-

lich in der Sach gehandlet.

Dise Vergleichung hat herr Stattschreiber Zur Lauben von Zug mit ei-

gener Hand geschriben, und bekenn Jch Hanss Ulrich Wolff [=Wolf]

dess Raths und Statthalter der Statt Zürich, dz es also ergangen,

wie obstehet

Jch Hanss Henrich von Schönaw [=Schönau] dess Raths

der Statt Zürich, bekenn wie obstehet, ergangen

seye."

"Abschrifft. Der verhandlung dess Gatters in S. Nicolaj Kirchen Zu

Frawenfeldt."

1) Aufgrund von AH 129/137 ergibt sich, dass der in AH 2/22 angeführte Ent-
wurf nicht aus dem Jahre 1615 sondern aus dem Jahre 1612 oder möglicher-
weise auch 1611 stammt. An der Tagsatzung der VII kath. Orte vom 6. Juni
1611 in Luzern - s. V 1, 1052 (Nr. 771) spez. 1368 Art. 421 - wurde näm-
lich beschlossen, in Zusammenhang mit dieser Angelegenheit eine Gesandt-
schaft nach Zürich zu entsenden. Als Gesandte wurden, wie in AH 2/22
richtig vermerkt wird, die damaligen Tagsatzungsgesandten von Stadt und
Amt Zug bzw. Luzern, Konrad III. Zurlauben und Jakob von Sonnenberg,



bestimmt . In Zusammenhang mit dieser Zusammenkunft in Zürich wird vor¬
liegendes Dokument entstanden sein . Alle Stichwörter mit der Signatur AH
2/22 sind daher mit dem Datum 1612 oder allenfalls 1611 zu versehen . Un¬
zutreffend ist daher auch der Quellenverweis im Regestenkopf . Im weitern
stellt sich die Frage , ob die Gesandten tatsächlich im Namen der VII und
nicht eher der V kath . in Frauenfeld mitreg . Orte gehandelt haben.

2 ) s . Zurlaubiana AH 2/22
3) Diese werden hier in AH 129/137 nicht genannt.
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